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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

     
B.    Verordnungen, Verfügungen und 

Bekanntmachungen der Bezirksregierung 

 

 

C.  Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 

anderer Behörden und Dienststellen 

 

 

 

 

  

 

B.   Verordnungen, Verfügungen und 

Bekanntmachungen der 

Bezirksregierung 

 
 Genehmigung der öffentlich-rechtli-

chen Vereinbarung zwischen dem 

Kreis Viersen und der Stadt Viersen 

über die Wahrnehmung der Aufga-

ben der Fachstelle für behinderte 

Menschen im Arbeitsleben 
 

Bezirksregierung Düsseldorf 

31.01.01-VIE-GkG-88 

 

Düsseldorf, den 24. April 2025 

 

Hiermit mache ich gemäß § 24 Abs. 3 des Gesetzes 

über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 

(GV. NRW. S.621/SGV.NRW.202) in der zurzeit 

geltenden Fassung, die nachstehende öffentlich-

rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Vier-

sen und der Stadt Viersen  über   die   Wahrnehmung 

der Aufgaben der Fachstelle für behinderte Men-

schen im Arbeitsleben bekannt. 

 

 

Genehmigung der öffentlich-rechtlichen Verein-

barung zwischen dem Kreis Viersen und der 

Stadt Viersen über die Wahrnehmung der Auf-

gaben der Fachstelle für behinderte Menschen 

im Arbeitsleben 

 

Ihr Bericht vom 09.04.2025 

 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 

dem Kreis Viersen und der Stadt Viersen über die 

Wahrnehmung der Aufgaben der Fachstelle für     

behinderte Menschen im Arbeitsleben wird hiermit 

aufsichtsbehördlich genehmigt. 

 

Rechtsgrundlage hierfür ist § 24 Abs. 2 in Verbin-

dung mit § 29 Abs. 4 Satz 2 Ziffer 1 b) des Gesetzes 

über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 

(GV. NRW. S. 621 / SGV. NRW. 202) in der zurzeit 

gültigen Fassung. 

 

Hinweis:  

Die Veröffentlichung der Vereinbarungen wie auch 

meine Genehmigung im Amtsblatt für den Regie-

rungsbezirk Düsseldorf werde ich in Kürze veran-

lassen. Das Amtsblatt kann dann unter dem Link 

https://www.brd.nrw.de/services/amtsblatt/amts-

blaetter-2025 aufgerufen werden.  

  

https://www.brd.nrw.de/services/amtsblatt/amtsblaetter-2025
https://www.brd.nrw.de/services/amtsblatt/amtsblaetter-2025
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Auf § 24 Absatz 3 Satz 2 GKG weise ich hin. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag  

gez. Gaby Sablofski 

 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 

dem Kreis Viersen und der Stadt Viersen über 

die Wahrnehmung der Aufgaben der Fachstelle 

für behinderte Menschen im Arbeitsleben 

 

Der  

 

Kreis Viersen 

– vertreten durch Herrn Landrat Dr. Andreas Coe-

nen – (im Folgenden „Kreis“) 

 

und die  

 

Stadt Viersen 

– vertreten durch Frau Bürgermeisterin Sabine 

Anemüller – (im Folgenden „Stadt“) 

 

schließen aufgrund des § 1 in Verbindung mit §§ 23 

ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-

beit (GkG) – SGV. NRW. 202 – in der zum Zeit-

punkt des Abschlusses dieser Vereinbarung gülti-

gen Fassung nachfolgende öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung: 

 

Präambel 

Die Landesregierung hat aufgrund § 190 Abs. 2 

Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX) bestimmte 

Aufgaben des Integrationsamtes an die örtlichen 

Fürsorgestellen übertragen. Sowohl die Fürsorge-

stelle der Stadt als auch die des Kreises führen mitt-

lerweile die Bezeichnung „Fachstelle für behinderte 

Menschen im Arbeitsleben“. Diese Vereinbarung 

bezieht sich auf die den örtlichen Trägern nach          

§ 190 Abs. 2 SGB IX i.V.m. §§ 1, 2 der Verordnung 

zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Neun-

ten Buch Sozialgesetzbuch – Schwerbehinderten-

recht (ZustVO SGB IX SchwbR) übertragenen Auf-

gaben. Die Zuständigkeit als örtlicher Träger ergibt 

sich aus § 9 Abs. 1 Ausführungsgesetz zum Neun-

ten Buch Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-

Westfalen (AG-SGB IX NRW). Die Vereinba-

rungspartner streben eine vertrauensvolle und ein-

vernehmliche Zusammenarbeit an. 

 

§ 1 Gegenstand 

(1) Die Stadt delegiert gemäß § 23 Abs. 1 1. Alt. 

GkG NRW die ihr nach §§ 1, 2 ZustVO SGB 

IX SchwbR übertragenen Aufgaben auf den 

Kreis. 

 

(2) Der Kreis verpflichtet sich zur rechtmäßigen 

und wirtschaftlichen Erfüllung der ihm von der 

Stadt übertragenen Aufgaben und stellt das 

hierfür erforderliche Personal sowie die not-

wendige Infrastruktur zur Verfügung. 

(3) Die Stadt hat keine Mitwirkungsrechte i.S.d.    

§ 23 Abs. 3 GkG NRW bei der Erfüllung der 

Aufgaben. Zum Abgleich von wünschenswer-

ten Qualitätsstandards findet während des Be-

standes dieser Vereinbarung im ersten Quartal 

jeden Jahres auf Einladung des Kreises ein 

Austausch mit der Fachbereichsleitung Perso-

nalverwaltung der Stadt Viersen statt.  

 

§ 2 Kostenerstattung 

(1) Die Stadt erstattet dem Kreis die aufgrund der 

Aufgabendurchführung entstehenden Perso-

nal-, Sach- und Gemeinkosten pauschal nach 

Maßgabe der Absätze 2 bis 5 und auf Grund-

lage der jeweils zu Beginn des Haushaltsjahres 

aktuellen KGSt-Materiale „Kosten eines         

Arbeitsplatzes“. 

 

(2) Personalkosten werden für eine Stelle (0,50 

VZÄ) mit Besoldungsgruppe A10 berücksich-

tigt.  

 

(3) Sachkosten werden für einen ganzen Büroar-

beitsplatz berücksichtigt, sofern an diesem    

Arbeitsplatz nicht weitere Aufgaben des Krei-

ses wahrgenommen werden.  

 

(4) Gemeinkosten werden als prozentualer Zu-

schlag auf die vollen Jahres-Brutto-Personal-

kosten ermittelt. Zugrunde gelegt wird der von 

der KGSt empfohlene Mindestprozentsatz. 

 

(5) Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

Der Kreis erstellt bis zum 01.06. eine Abrech-

nung über die zu erstattenden Gesamtkosten. 

Die Stadt zahlt dem Kreis den Gesamtbetrag 

bis zum 30.06. 

 

§ 3 Schriftform 

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinba-

rung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-

form. Dies gilt auch für diese Schriftformklausel. 

Änderungen sind vorzunehmen, wenn gesetzliche 

Änderungen dies erfordern. Mündliche Nebenabre-

den bestehen nicht. 

 

 

§ 4 Inkrafttreten, Dauer und Beendigung 

(1) Diese Vereinbarung tritt am Tage nach der     

öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt 

für den Regierungsbezirk Düsseldorf, frühes-

tens jedoch am 01.04.2025, in Kraft. Sie wird 

über eine Mindestlaufzeit von drei Jahren       

geschlossen und verlängert sich um jeweils ein 

weiteres Jahr, wenn sie nicht von einer Partei 

zwölf    Monate vor Ablauf der Vereinbarungs-

dauer schriftlich gekündigt wird. 

 

(2) Die Parteien verpflichten sich, auftretende 

Probleme bei der Abwicklung dieser Vereinba-

rung unverzüglich und einvernehmlich zu re-

geln. Kommt eine Einigung nicht zustande, 
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verpflichten sich die Parteien, die Aufsichtsbe-

hörde zur Schlichtung anzurufen (vgl. auch       

§ 30 GkG NRW). Kommt trotz Anrufung der 

Aufsichtsbehörde als Schlichtungsstelle eine 

Einigung nicht zustande, erhalten beide Par-

teien ein Sonderkündigungsrecht, dessen 

Rechtsfolgen zwölf Monate ab Zugang der 

schriftlichen Kündigungserklärung eintreten. 

Die gesetzlichen Regelungen über eine außer-

ordentliche Kündigung aus wichtigem Grunde 

bleiben unberührt. 

 

§ 5 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung un-

wirksam oder undurchführbar sein oder werden, be-

rührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen in die-

ser Vereinbarung enthaltenen Bestimmungen. So-

fern die unwirksame Bestimmung nicht ersatzlos 

entfallen kann, verpflichten sich die Parteien, die 

unwirksame Bestimmung durch eine solche zu      

ersetzen, die der beabsichtigten Zielsetzung am 

nächsten kommt. Dies gilt entsprechend, soweit 

sich die Vereinbarung als lückenhaft erweist. 

 

 
 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2025 S.149 

 

 
 Bekanntmachung über die genehmi-

gungsfreie Zulässigkeit für ein Vor-

haben der LANXESS Deutschland 

GmbH in Krefeld 
 

Bezirksregierung Düsseldorf 

53.04-9021122-0060-A15-0024/25 

 

Düsseldorf, den 24. April 2025 

 

Bekanntmachung über die genehmigungsfreie 

Zulässigkeit für ein Vorhaben der LANXESS 

Deutschland GmbH in Krefeld 

 

Anzeige nach § 15 Abs. 1 und Abs. 2 a BImSchG 

zur störfallrelevanten Änderung der ME-Be-

trieb (ehemals Mesamollbetrieb und Mersolbe-

trieb) Gebäude L029 / L032 / L034 / L059 / L067 

/ L080 durch Austausch des Trennbehälters 

V031-ET01-BA804 

 

Die LANXESS Deutschland GmbH betreibt am 

Standort an der Rheinuferstraße 7-9 in 47829 Kre-

feld eine nach dem Bundes-Immissionsschutzge-

setz (BImSchG) genehmigungsbedürftige Anlage 

zur Herstellung von Mersolaten und Mesamoll-Pro-

dukten (ME-Betrieb (ehemals Mesamollbetrieb und 

Mersolbetrieb) Gebäude L029 / L032 / L034 / L059 

/ L067 / L080). Die Genehmigungsbedürftigkeit der 

v. g. Anlage ergibt sich aus § 1 i. V. m. Nr. 4.1.21 

des Anhangs 1 der Verordnung über genehmi-

gungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV). Bei dem 

Betriebsgelände der LANXESS Deutschland 

GmbH handelt es sich aufgrund des Vorhandens-

eins von gefährlichen Stoffen, die die in Anhang 1 

der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) genannten 

Mengenschwellen erreichen oder überschreiten, um 

einen Betriebsbereich der oberen Klasse gemäß § 3 

Abs. 5 a BImSchG i. V. m. § 2 Nr. 2 der 12. BIm-

SchV. In den Gebäuden L029 / L032 / L034 / L059 

/ L067 / L080 des ME-Betriebes werden Stoffe      

gehandhabt, die dem Anwendungsbereich der Stör-

fall-Verordnung unterliegen, so dass die Anlage     

sicherheitsrelevanter Teil des Betriebsbereiches ist.  

 

Gegenstand der vorliegenden störfallrelevanten   

Änderung ist der Austausch des Trennbehälters 

V031-ET01-BA804. Der Behälter stellt aufgrund 

des Stoffinhaltes ein sicherheitsrelevantes Anlagen-

teil (SRA) dar und wird wegen festgestellten Auf-

fälligkeiten ausgetauscht, um einem Schaden vor-

zubeugen. 

 

Im Hinblick auf verursachte Geräuschemissionen, 

luftgetragene Emissionen, entstehende Abfälle      

sowie das Abwasser sind mit dem Vorhaben im 

Vergleich zum Status Quo keine nachteiligen Aus-

wirkungen verbunden. Im Ergebnis ist festzustellen, 

dass eine Wesentlichkeit der angezeigten Änderung 

i. S. d. § 16 Abs. 1 BImSchG nicht vorliegt und so-

mit ein Änderungsgenehmigungsverfahren entbehr-

lich ist.  

 

Den Anzeigeunterlagen liegt auch eine anlagensi-

cherheitstechnische Stellungnahme einer nach § 29 

b BImSchG anerkannten sachverständigen Person 

bei. Nach Prüfung der Anzeige gemäß § 15 Abs. 2 

a BImSchG ist demnach ferner festzustellen, dass 

gutachterlich bestätigt durch die störfallrelevante 

Änderung der angemessene Sicherheitsabstand zu 

benachbarten Schutzobjekten nicht erstmalig unter-

schritten, der bereits unterschrittene Sicherheitsab-

stand räumlich nicht noch weiter unterschritten     

sowie keine erhebliche Gefahrenerhöhung ausge-

löst wird. Ebenfalls gutachterlich bestätigt wird der 

Stand der Sicherheitstechnik. Die störfallrelevante 

Änderung bedarf somit keiner Genehmigung nach 

§ 16 a BImSchG. 

 

Im Auftrag 

gez. Mertens 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2025 S.151 
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 Bekanntmachung über die genehmi-

gungsfreie Zulässigkeit für ein Vor-

haben der BASF Personal Care and 

Nutrition GmbH in Düsseldorf 
 

Bezirksregierung Düsseldorf 

53.04-9350370-0020-A15-0238/24 

 

Düsseldorf, den 25. April 2025 

 

Bekanntmachung über die genehmigungsfreie 

Zulässigkeit für ein Vorhaben der BASF Perso-

nal Care and Nutrition GmbH in Düsseldorf 

 

Anzeige nach § 15 Abs. 1 und Abs. 2 a BImSchG 

zur störfallrelevanten Änderung der Fettalko-

holherstellung durch Änderung der Wasserstof-

fübergabestation 522.15 durch Anpassung der 

Sicherheitsmaßnahmen 

 

Die BASF Personal Care and Nutrition GmbH be-

treibt am Standort an der Henkelstraße  67 in 40589 

Düsseldorf eine nach dem Bundes-Immissions-

schutzgesetz (BImSchG) genehmigungsbedürftige 

Anlage zur Herstellung von Fettalkoholen (Fettal-

koholherstellung). Die Genehmigungsbedürftigkeit 

der v. g. Anlage ergibt sich aus § 1 i. V. m. Nr. 4.1.2 

des Anhangs 1 der Verordnung über genehmi-

gungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV).  

 

Bei dem Betriebsgelände der BASF Personal Care 

and Nutrition GmbH handelt es sich aufgrund des 

Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, die die in 

Anhang 1 der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

genannten Mengenschwellen erreichen oder über-

schreiten, um einen Betriebsbereich der oberen 

Klasse gemäß § 3 Abs. 5 a BImSchG i. V. m. § 2 

Nr. 2 der 12. BImSchV. In der Fettalkoholherstel-

lung werden Stoffe gehandhabt, die dem Anwen-

dungsbereich der Störfall-Verordnung unterliegen, 

so dass die Anlage sicherheitsrelevanter Teil des 

Betriebsbereiches ist.  

 

Gegenstand der vorliegenden störfallrelevanten Än-

derung ist die Änderung der Wasserstoffübergabe-

station 522.15 durch Anpassung der Sicherheits-

maßnahmen. Die Anpassung der Sicherheitsmaß-

nahmen an PLT-Einrichtungen führen zu einer Ver-

besserung und Erweiterung der Sicherheitstechnik. 

Im Einzelnen werden vorhandene PLT-Einrichtun-

gen durch Neue, hinsichtlich des Sicherheitsin-

tegretätslevels (SIL) höher eingestufte Einrichtun-

gen, ersetzt. Es werden neue zusätzliche PLT-Über-

wachungs- und Sicherheitseinrichtungen installiert. 

Im Hinblick auf verursachte Geräuschemissionen, 

luftgetragene Emissionen, entstehende Abfälle so-

wie das Abwasser sind mit dem Vorhaben im Ver-

gleich zum Status Quo keine nachteiligen Auswir-

kungen verbunden. Im Ergebnis ist festzustellen, 

dass eine Wesentlichkeit der angezeigten Änderung 

i. S. d. § 16 Abs. 1 BImSchG nicht vorliegt und so-

mit ein Änderungsgenehmigungsverfahren entbehr-

lich ist.  

 

Den Anzeigeunterlagen liegt auch eine anlagensi-

cherheitstechnische Stellungnahme einer nach § 29 

b BImSchG anerkannten sachverständigen Person 

bei. Nach Prüfung der Anzeige gemäß § 15 Abs. 2 

a BImSchG ist demnach ferner festzustellen, dass 

gutachterlich bestätigt durch die störfallrelevante 

Änderung der angemessene Sicherheitsabstand zu 

benachbarten Schutzobjekten nicht erstmalig unter-

schritten, der bereits unterschrittene Sicherheitsab-

stand räumlich nicht noch weiter unterschritten      

sowie keine erhebliche Gefahrenerhöhung ausge-

löst wird. Ebenfalls gutachterlich bestätigt wird der 

Stand der Sicherheitstechnik. Die störfallrelevante 

Änderung bedarf somit keiner Genehmigung nach 

§ 16 a BImSchG. 

 

Im Auftrag 

gez. Alexander Breuer 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2025 S.152 

 

 

C. Rechtsvorschriften und                     

Bekanntmachungen anderer Behörden  

und Dienststellen 

 
 Antrag der RAG AG auf Erteilung 

einer wasserrechtlichen Erlaubnis 

für das Heben und Einleiten von 

Grubenwasser an der Zentralen 

Wasserhaltung Haus Aden in Berg-

kamen und Einleitung in die Lippe 

in Verbindung mit einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung 
 

Bezirksregierung Arnsberg 

Abt. 6, Bergbau und Energie in NRW 

60.90.05-042/2025-006 

 Dortmund, den 15.04.2025 

 

B E K A N N T M A C H U N G 

 

Antrag der RAG AG auf Erteilung einer wasser-

rechtlichen Erlaubnis für das Heben und Einleiten 

von Grubenwasser an der Zentralen Wasserhaltung 

Haus Aden in Bergkamen und Einleitung in die 

Lippe in Verbindung mit einer Umweltverträglich-

keitsprüfung 

 

Die RAG AG (Im Welterbe 10, 45141 Essen) hat 

am 11.04.2025 für den Weiterbetrieb der oben ge-

nannten Zentralen Wasserhaltung einen Antrag auf 

Erteilung einer Erlaubnis nach §§ 8 Abs. 1 und 9 

Abs. 1 Nr. 4 und 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

mit UVP-Bericht nach Maßgabe der §§ 9 Abs. 2 und 
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16 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG) gestellt.  

 

Betroffen von dem Vorhaben sind die Stadt Berg-

kamen, die Stadt Datteln, die Stadt Dorsten, die 

Stadt Haltern am See, die Gemeinde Hünxe, die 

Stadt Lünen, die Stadt Marl, die Stadt Olfen, die   

Gemeinde Schermbeck, die Stadt Selm, die Stadt 

Waltrop, die Stadt Werne und die Stadt Wesel. 

 

Die RAG AG betreibt seit ca. 30 Jahren die Zentrale 

Wasserhaltung Haus Aden im Gewässereinzugsge-

biet der Lippe. Bis zur endgültigen Einstellung der 

Gewinnung von Steinkohle im Ruhrrevier zum 

31.12.2018 hatte diese eine dienende Funktion für 

die Sicherheit des Gewinnungsbetriebs in den bis 

dahin aktiven Steinkohlenbergwerken. Mit der     

Beendigung der Gewinnung von Steinkohle ist die-

ser Zweck zwar entfallen, jedoch ist der Weiterbe-

trieb zum Schutze der Tagesoberfläche und zum 

Schutze der für die Trink- und Brauchwasserversor-

gung nutzbaren Grundwasserhorizonte als Teil der 

Ewigkeitslasten des beendeten Steinkohlenberg-

baus im Ruhrrevier dauerhaft erforderlich, um den 

Anstieg des Grubenwasserpegels in der aufgegebe-

nen Steinkohlen-Lagerstätte auf ein unkritisches 

Maß zu begrenzen und dort zu halten. Dies geht ein-

her mit einer geänderten Betriebsweise durch teil-

weise Anpassung des Annahmeniveaus des Gru-

benwassers sowie Umstellung auf die Technik der 

Brunnenwasserhaltung.  

 

Aus diesem Grunde war der Pumpbetrieb temporär 

unterbrochen worden und soll ab Erreichen eines 

Grubenwasserpegels bei -600 m NHN mit der För-

derung einer Teilmenge wiederaufgenommen wer-

den. 

 

Bei späterem Erreichen des neuen vorgesehenen 

optimierten Annahmeniveaus soll im Bereich von    

-450 m NHN bis -400 m NHN unterhalb des maxi-

malen Annahmeniveaus bei -380 m NHN mit der 

Förderung der Gesamtmenge fortgesetzt werden. 

Mit dem o. a. Antrag stellt die RAG AG daher auf 

den Weiterbetrieb der oben genannten Zentralen 

Wasserhaltung zur Anpassung an die zukünftige 

dauerhafte Aufgabe ab. 

 

Die RAG AG beantragt das Heben von jährlich 

max. 14,9 Mio. m3 Grubenwasser am Standort der 

Zentralen Wasserhaltung Haus Aden und die Ein-

leitung dieses Wassers in die Lippe bei Fluss-km 

101,4 auf dem Gebiet der Stadt Bergkamen. 

 

Die beantragte Jahreshebe- und Einleitmenge unter-

schreitet die bisher zugelassenen Höchstmengen, 

die zu Zeiten des aktiven Steinkohlebergbaus bis 

zur temporären Unterbrechung des Pumpbetriebs 

am 25.09.2019 bei einem Grubenwasserannah-

meniveau von -940 m NHN zutage gefördert und 

eingeleitet wurden.  

 

Dieser Antrag der RAG AG dient der Wiederauf-

nahme und langfristigen Sicherung der Grubenwas-

serhaltung auf dem oben beschrieben neuen Annah-

meniveau. 

 

Die Anhebung des Grubenwasserannahmeniveaus 

selbst sowie der Umbau des Wasserhaltungsstand-

orts zur Brunnenwasserhaltung sind nicht Gegen-

stand dieses Antrags der RAG AG. Diese sind durch 

bergrechtliche Betriebspläne zugelassen worden 

bzw. befinden sich für das Grubenwasserannah-

meniveau oberhalb von -600 m NHN in einem berg-

rechtlichen Betriebsplanzulassungsverfahren. Sie 

wurden teilweise bereits umgesetzt bzw. befinden 

sich in der Umsetzung.  

 

Die Entnahme von Grundwasser (hier Grubenwas-

ser aus den stillgelegten Grubengebäuden des ehe-

maligen Bergwerks) sowie dessen Einleitung in ein 

Oberflächengewässer bedarf einer wasserrechtli-

chen Erlaubnis nach §§ 8 Abs. 1 und 9 Abs. 1 Nr. 4 

und 5 WHG. Zuständig für das Verfahren ist gemäß 

§ 19 Abs. 2 WHG die Bezirksregierung Arnsberg 

als Bergbehörde.  

 

Die RAG AG hat daher für den an die zukünftige 

dauerhafte Aufgabe angepassten Weiterbetrieb der 

oben genannten Zentralen Wasserhaltung einen An-

trag auf Erteilung einer Erlaubnis nach §§ 8 Abs. 1 

und 9 Abs. 1 Nr. 4 und 5 WHG gestellt.  

 

Gemäß §§ 6 und 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 i. V. m. Anlage 

1 Nr. 13.3.1, Spalte 1 UVPG ist eine Umweltver-

träglichkeitsprüfung zwingend erforderlich, wenn 

die Entnahme von Grundwasser ein Volumen von 

10 Mio. m³ je Jahr erreicht oder überschreitet. Dies 

ist bei der Zentralen Wasserhaltung Haus Aden der 

Fall. 

 

Weiter ist für die geplante Erteilung der wasser-

rechtlichen Erlaubnis zur Entnahme und Einleitung 

von Grundwasser (Grubenwasser) der Zentralen 

Wasserhaltung eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 

nach § 34 Abs. 1 BNatSchG bzw. Art. 6 Abs. 3 

FFH-Richtlinie sowie eine artenschutzrechtliche 

Prüfung entsprechend §§ 44 und 45 BNatSchG 

durchzuführen.  

 

Hiermit wird gemäß §§ 27 a, 27 b und 73 Abs. 2 

und 5 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 

Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in Verbin-

dung mit § 18 Abs. 1 sowie § 19 Abs. 1 UVPG das 

Vorhaben und die Veröffentlichung des zugehöri-

gen Antrags auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Ein-

sichtnahme im Internet bekannt gemacht. 

 

Der Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis steht in 

der Zeit vom 26.05.2025 bis einschließlich 

25.06.2025 unter der Rubrik „Downloads“ auf der 

Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg unter 
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https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/bekanntma-

chungen/ 

 

 zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung. 

 

Als weiteres Informationsangebot besteht gemäß    

§ 27 b Abs. 1 Nr. 2 VwVfG NRW die Möglichkeit, 

den Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis bei der 

Stadt Bergkamen, physisch einzusehen. Maßgeb-

lich sind die im Internet veröffentlichten Unterla-

gen. 

 

Der Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis liegt im 

vorgenannten Zeitraum im nachfolgend benannten 

Gebäude während der unten angegebenen Öff-

nungszeiten zur allgemeinen Einsichtnahme aus: 

 

 
 

Zur Einsichtnahme ist zwingend eine Terminver-

einbarung erforderlich. Die Terminvereinbarung ist 

telefonisch oder per E-Mail über die in der obigen 

Tabelle benannte Rufnummer bzw. Mail-Adresse 

möglich. 

 

Gemäß § 20 Abs. 2 UVPG werden der Inhalt dieser 

Bekanntmachung sowie die auszulegenden An-

tragsunterlagen auch auf der Website des zentralen 

Portals (Umweltverträglichkeitsprüfungen Nord-

rhein-Westfalen) 

 

https://uvp-verbund.de/nw 

  

im o. g. Zeitraum zugänglich gemacht. 

 

1.  

Jeder, dessen Belange durch die Vorhaben berührt 

werden, kann bis spätestens einen Monat nach     

Ablauf der Auslegungsfrist (§ 21 Abs. 2 UVPG), 

das ist bis einschließlich zum 25.07.2025, Einwen-

dungen erheben.  

 

Zur äußerungsberechtigten betroffenen Öffentlich-

keit gehören gem. § 2 Abs. 9 UVPG alle Personen, 

deren Belange durch die beantragten Zulassungs-

entscheidungen berührt werden sowie Vereinigun-

gen, deren satzungsmäßiger Aufgabenbereich 

durch die Zulassungsentscheidungen berührt wird, 

darunter auch Vereinigungen zur Förderung des 

Umweltschutzes. 

 

Einwendungen und Stellungnahmen gegen die     

Anträge sind gem. § 73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG NRW 

bzw. § 21 UVPG schriftlich zu tätigen. Die Einwen-

dung muss den geltend gemachten Belang und das 

Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. Sie soll 

den Vor- und Zunamen sowie die Anschrift der ein-

wendenden Person tragen. Hierbei wird empfohlen, 

das Geschäftszeichen 60.90.05-042/2025-006 und 

das Stichwort ZWH-Haus-Aden zu nennen.  

Dies ist möglich 

• bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 

6 Bergbau und Energie in NRW, Goebenstr. 

25, 44135 Dortmund  

oder 

• bei folgenden Städten/Gemeinden:  

 

Möglichkeit der Einwendungen/Stellungnahmen 

bei den Städten/Gemeinden 

 

 

 
 

Die Abgabe von Erklärungen zur Niederschrift ist 

bei der Bezirksregierung Arnsberg, Goebenstr. 25 

in 44135 Dortmund, nach vorheriger Absprache mit 

Herrn Schröder Tel.: 02931 82 5912, E-Mail:         

https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/bekanntmachungen/
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/bekanntmachungen/
https://uvp-verbund.de/nw
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joerg.schroeder@bra.nrw.de oder Herrn Lange 

Tel.: 02931 82 3583, E-Mail: juer-

gen.lange@bra.nrw.de möglich.  

 

Die Abgabe von Erklärungen zur Niederschrift bei 

den in der obigen Tabelle angeführten Städten/Ge-

meinden ist mit den dort angegebenen Kontaktper-

sonen abzustimmen.   

 

Gemäß § 3 a Abs. 2 VwVfG NRW kann die ange-

ordnete Schriftform durch die elektronische Form 

ersetzt werden  

 

- durch absenderbestätigte DE-Mail an die Ad-

resse der Bezirksregierung Arnsberg              

poststelle@bra-nrw.de-mail.de  

 

oder 

 

- durch Übermittlung eines elektronischen Do-

kumentes mit qualifizierter elektronischer Sig-

natur an die Adresse der Bezirksregierung 

Arnsberg poststelle@bra.sec.nrw.de. 

 

Auf elektronischem Wege können Einwendungen 

und Stellungnahmen gemäß § 73 Abs. 4 S. 7 

VwVfG NRW per E-Mail getätigt werden:  

 

- Die Einwendung oder Stellungnahme senden Sie 

bitte an das Funktionspostfach Wasserwirtschaft-

UnterTage@bra.nrw.de. Zur Feststellung der 

Identität der betroffenen Person muss die E-Mail 

mindestens den Vor- und Zunamen sowie die       

Adresse der einwendenden Person beinhalten.   

 

Es wird auf die Internetseite der Bezirksregierung 

Arnsberg  

https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/the-

men/k/kontakt/index.php  

verwiesen, die alle benötigten Informationen hierzu 

enthält. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Einwendungs-

schreiben an die Antragstellerin zur Stellungnahme 

weitergegeben werden. Auf Verlangen der einwen-

denden Person werden deren Name und Anschrift 

unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur 

Beurteilung des Inhalts der Einwendungen erforder-

lich sind. 

 

Die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Weiter-

gabe der Einwendungen finden Sie auf der Internet-

seite der Bezirksregierung: 

https://www.bra.nrw.de/bezirksregierung/daten-

schutz-der-bezirksregierung-arnsberg. 

 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen 

auf Unterschriftenlisten unterzeichnet oder in Form 

vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht 

werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit 

einer Unterschrift versehenen Seite deutlich sicht-

bar ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als 

Vertreter der übrigen Unterzeichner zu benennen. 

Vertreter kann nur eine natürliche Person sein.  

 

Anderenfalls können diese Einwendungen unbe-

rücksichtigt bleiben (§ 17 Abs. 1 und 2 VwVfG 

NRW). Ferner wird die Anhörungsbehörde gleich-

förmige Eingaben insoweit unberücksichtigt lassen, 

als Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift 

nicht oder unleserlich angegeben haben (§ 17 Abs. 

2 Satz 3 VwVfG NRW). 

 

Mit Ablauf der o.g. Frist sind alle Einwendungen 

ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-

rechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 

VwVfG NRW und § 21 Abs. 4 UVPG).  

 

Dies gilt auch für Stellungnahmen von Vereinigun-

gen, die auf Grund einer Anerkennung nach ande-

ren Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe 

nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die 

Entscheidung nach § 74 VwVfG NRW einzulegen 

(§ 73 Abs. 4 Satz 5 und 6 VwVfG NRW).  

 

Der Einwendungsausschluss beschränkt sich nur 

auf dieses Verwaltungsverfahren. 

 

2.  

Rechtzeitig erhobene Einwendungen und Stellung-

nahmen werden in einem Erörterungstermin oder 

einer Onlinekonsultation nach § 27c Abs. 1 Nr. 1 

VwVfG NRW erörtert. 

 

Der Erörterungstermin bzw. die Onlinekonsultation 

wird mindestens eine Woche vorher ortsüblich be-

kannt gemacht. Diejenigen, die fristgerecht Ein-

wendungen und Stellungnahmen erhoben haben 

bzw. bei gleichförmigen Einwendungen und Stel-

lungnahmen deren Vertreter, werden über den Erör-

terungstermin bzw. der Online-Konsultation be-

nachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen 

vorzunehmen, so können diese durch öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 Satz 

4 VwVfG NRW). 

 

Der Erörterungstermin bzw. die Onlinekonsultation 

ist nicht öffentlich. Zugang zum Termin bzw. zur 

Online-Konsultation haben nur die zur Teilnahme 

Berechtigten. Die Vertretung durch einen Bevoll-

mächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist 

durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, 

die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben 

ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörte-

rungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. 

Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des      

Erörterungstermins bzw. der Onlinekonsultation 

beendet. 

 

3.  

Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhe-

bung von Einwendungen und Stellungnahmen,  

mailto:joerg.schroeder@bra.nrw.de
mailto:juergen.lange@bra.nrw.de
mailto:juergen.lange@bra.nrw.de
mailto:poststelle@bra-nrw.de-mail.de
mailto:poststelle@bra.sec.nrw.de
mailto:Wasserwirtschaft-UnterTage@bra.nrw.de
mailto:Wasserwirtschaft-UnterTage@bra.nrw.de
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/k/kontakt/index.php
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/k/kontakt/index.php
https://www.bra.nrw.de/bezirksregierung/datenschutz-der-bezirksregierung-arnsberg
https://www.bra.nrw.de/bezirksregierung/datenschutz-der-bezirksregierung-arnsberg
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Teilnahme an der Onlinekonsultation oder Vertre-

terbestellung entstehende Kosten werden nicht      

erstattet. 

 

 

4.  

Über die Einwendungen wird nach Abschluss des 

Anhörungsverfahrens durch die Zulassungsbehörde 

entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 

(wasserrechtliche Erlaubnis) an die einwendenden 

Personen und diejenigen, die eine Stellungnahme 

abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekannt-

machung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustel-

lungen vorzunehmen sind (§ 74 Abs. 5 Satz 1 

VwVfG NRW). 

 

5.  

Um Dritten die Beurteilung zu ermöglichen, ob und 

in welchem Umfang sie von den Umweltauswir-

kungen des Vorhabens betroffen werden können, 

liegen umweltbezogene Informationen anhand 

nachfolgender Unterlagen vor, die Bestandteil der 

offengelegten Unterlagen sind: 

 

- Vorhabenbeschreibung (Unterlage 0) 

 

- Angaben zur Umweltverträglichkeit des Vor-

habens  

(Unterlage 1 - UVP-Bericht) 

 

- Wasserrechtlicher Fachbeitrag zur Beurteilung 

der Einhaltung der Bewirtschaftungsziele nach 

der EU-Wasserrahmenrichtlinie                   

(Unterlage 2 - Fachbeitrag zur Wasserrahmen-

richtlinie) 

 

- Artenschutzrechtliche Untersuchung nach 

BNatSchG                                                  

(Unterlage 3 - Artenschutzrechtlicher Fachbei-

trag) 

 

- Untersuchung der FFH-Verträglichkeit nach 

EU-FFH-Richtlinie (Unterlage 4 - Natura 

2000-Verträglichkeitsstudien/-vorstudien) 

 

- Stoffprognosen (Unterlage 5) 

- Gutachten Grubenwasserentwicklung in der 

Wasserprovinz Haus Aden beim Wasseranstieg 

auf -380 m NHN (Unterlage 5.1) 

- ergänzender Bericht, Modellstudie zur ver-

gleichmäßigten Vorfluteinleitung im Regelbe-

trieb -450 m NHN bis -400 m NHN                

(Unterlage 5.2) 

 

- Beschreibung der hydrogeologischen Verhält-

nisse entlang der Lippe im Zusammenhang 

mit der Grubenwassereinleitung am Standort 

Haus Aden (Unterlage 6) 

 

- Darstellung des Grubenwasserstromes unter-

halb der Einleitstelle bei Lippe-Kilometer 

101,0 (Unterlage 7)  

 

- ZWH Haus Aden, Übersichtsplan mit Verlauf 

der Grubenwasserleitung, Einleitungsstelle 

und Standort Wasseraufbereitung, M 1:10.000 

(Unterlage 8) 

 

- ZWH Haus Aden, Übersichtslageplan (Be-

stands- und Ausbauplan der Grubenwasserlei-

tung) vom 08.01.2020 (Vorabzug), M 1:2.000 

(Unterlage 9) 

 

Im Auftrag 

gez. Kugel 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2025 S.152 

 

 

 

 

 
 

 Bekanntmachung des Jahresab-

schlusses 2023 des Zweckverbandes 

„Bergische Volkshochschule“ 
 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2023 des 

Zweckverbandes „Bergische Volkshochschule“ 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

Bergische Volkshochschule hat am 13.12.2024 ein-

stimmig folgenden Beschluss gefasst: 

 

1. Der vorgelegte Jahresabschluss 2023 des Zweck-

verbandes Bergische Volkshochschule – bestehend 

aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang – schließt mit einem ausgeglichenen Er-

gebnis und einer Bilanzsumme von 7.182.629,31 € 

ab und wird festgestellt. 

 

2. Der Leitung des Zweckverbandes Bergische 

Volkshochschule wird für das Geschäftsjahr 2023 

Entlastung erteilt. 

 

3. Der Verbandsvorsteherin wird für das Geschäfts-

jahr 2023 Entlastung erteilt. 

 

Die Bilanz schließt zum 31.12.2023 mit folgenden 

Positionen: 

 

Bergische Volkshochschule Zweckverband der 

Städte Solingen – Wuppertal für allgemeine 

berufliche Weiterbildung sowie 

Familienbildung, Solingen  

 

Bilanz zum 31. Dezember 2023 
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Die Gewinn- und Verlustrechnung 2023 weist    

folgende Positionen aus: 

 

 
 

 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gem. § 18 

Abs. 1 GkG NRW i.V. m. § 96 Abs.2 GO NRW    

öffentlich bekannt gemacht. 

 

Eine Einsichtnahme ist in der Zentrale der Bergi-

schen Volkshochschule möglich. 

 

Der Bezirksregierung Düsseldorf wurde der Jahres-

abschluss mit Anlagen und Lagebericht angezeigt. 

 

Solingen, den 28.04.2025 
 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2025 S.156 
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